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nicht mehr als 4 Mrd. € betragen. Dabei sind mögliche Ein-
sparungen aus der Streichung des befristeten Zuschlags
und des Wegfalls der Privilegien für Mini- und Midijobs noch
nicht berücksichtigt. Geht man dann – wie erhofft – von
Änderungen des Arbeitsnachfrage- und Arbeitsangebots-
verhaltens mit dem Ergebnis positiver Arbeitsmarkteffekte
im Niedriglohnbereich aus, würde sich bei zusätzlicher Be-
schäftigung in dem geförderten Einkommenssegment der
Zuschussbedarf zwangsläufig erhöhen. Dem gegenüber
stünden aber geringere Zahlungen für das ALG II, so dass
längerfristig mit einer Reduzierung der anfänglichen Belas-
tung zu rechnen sein dürfte. 

Eine weitere offene Frage betrifft die Beschäftigungseffekte
des Ansatzes. Zunächst ist zu erwarten, dass sich die Be-
schäftigungschancen für die Problemgruppen am Arbeits-
markt vergrößern. Außerdem könnte sich die Konzessions-
bereitschaft der Arbeitslosen durch den Sozialversicherungs-
zuschuss erhöhen, da sie trotz niedrigerer Bruttolöhne net-
to mehr auf dem Konto hätten. Kommt es auf diese Weise
zu Bruttolohnsenkungen, verringern sich auch die Arbeits-
kosten und die Arbeitsnachfrage im Niedriglohnbereich zieht
an. A priori können jedoch keine Aussagen über die Arbeits-
angebotseffekte gemacht werden. Ob und inwieweit der An-
satz zu einer zumindest teilweisen Selbstfinanzierung führt,
ist ebenfalls weitergehenden Modellrechnungen vorbehal-
ten. Die fiskalischen Effekte des Ansatzes und seine Wirkun-
gen auf das Arbeitsangebot werden zurzeit im Auftrag der
Bundesregierung untersucht.
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Workfare – praktikabel und gerecht

Der Schlüssel zur Überwindung der strukturellen Arbeitslo-
sigkeit in Deutschland liegt in der Schaffung von Erwerbs-
anreizen für Geringqualifizierte. Kombilöhne eignen sich da-
für schlecht. Beim bestehenden Niveau der Grundsicherung
scheitern sie an den Grenzen der Finanzierbarkeit. Effekti-
ve und finanzierbare Kombilohnmodelle verlangen eine Ab-
senkung des Grundsicherung. Diese ist jedoch – mit oder
ohne Kombilohn – politisch kaum durchsetzbar. Dagegen
ist das auf dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung
beruhende Workfare-Modell effektiv, obwohl es auf eine Ab-
senkung der Grundsicherung und Kombilohnelemente prin-
zipiell verzichtet. Eine Kopplung der sozialen Grundsiche-
rung an die Pflicht zur Aufnahme einer Beschäftigung erhöht
das Angebot auf dem weitgehend ausgetrockneten Markt
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für einfache Tätigkeiten. Die zur Umsetzung des Konzepts
öffentlich bereit zu haltenden einfachen Arbeitsplätze kön-
nen durch eine Vergabe von Rechten zur Beschäftigung er-
werbsfähiger Hilfeempfänger an private Arbeitsgeber im Ge-
botsverfahren geschaffen werden, ohne bestehende Ein-
facharbeitsplätze zu verdrängen. Das Workfare-Prinzip ist
nicht nur effizient und praktikabel, sondern wird, wie Expe-
rimente unter kontrollierten Bedingungen zeigen, von den
meisten Menschen auch als gerecht empfunden.

Anreizprobleme bei Geringqualifizierten

Die hohe strukturelle Arbeitslosigkeit in Deutschland ist vor
allem ein Problem des unterentwickelten Niedriglohnsek-
tors. Beim heutigen Niveau der sozialen Grundsicherung
ist es für Geringqualifizierte häufig nicht lohnend, in größe-
rem Umfang einer Beschäftigung nachzugehen. Für diese
Gruppe ist der Abstand zwischen dem am Markt erzielba-
ren Einkommen und dem Transferanspruch zu gering, um
den mit der Beschäftigung verbundenen Verlust an frei dis-
ponibler Zeit zu kompensieren.

Eine einfache Rechnung veranschaulicht das bestehende
Anreizproblem: Ein alleinstehender ALG-II-Empfänger oh-
ne Arbeit erhält ein Transfereinkommen von rund 650 € mo-
natlich. Unterstellt man einen – für Menschen ohne abge-
schlossene Berufsausbildung oder Langzeitarbeitslose mit
entwerteten Qualifikationen hohen – Bruttostundenlohn von
7 €, läge das Nettoeinkommen bei Vollzeittätigkeit um 900 €.
Wegen des entfallenden Transferanspruchs beträgt der ef-
fektive Stundenlohn also weniger als 1,50 €. Die wenigsten
dürften zu diesem Lohnsatz bereit sein zu arbeiten.

Kombilöhne: unwirksam, teuer oder nicht 
durchsetzbar

Ein Weg, den Abstand zwischen Markteinkommen und so-
zialem Transferanspruch zu erhöhen, läge in der Qualifika-
tion der Arbeitslosen. Allerdings sind die Erfahrungen mit
den bisherigen Programmen zur beruflichen Qualifizierung
wenig ermutigend. In jedem Fall braucht eine Qualifizierungs-
strategie einen langen Atem.

Eine andere Möglichkeit, den Abstand zwischen Transfer-
und Markteinkommen zu vergrößern, besteht in einer Ver-
ringerung der Belastung des Bruttoeinkommens aus einfa-
chen Tätigkeiten. Hierzu stehen verschiedene Kombilohn-
modelle in der Diskussion. Sieht man auf die Ergebnisse vor-
liegender Evaluationsstudien, erscheinen Kombilöhne aber
grundsätzlich als ungeeignetes Instrument.

Kombilohnmodelle, die am heutigen Niveau der sozialen
Grundsicherung festhalten, sind nämlich entweder unwirk-

sam oder unfinanzierbar. Finanzierbare Modelle wie das
Mainzer Modell setzen den Förderbetrag niedrig an (oder
begrenzen ihn auf einen stark eingeschränkten Personen-
kreis). Bei einer geringen Aufstockung des Markteinkom-
mens wird der durch die Grundsicherung bestimmte An-
spruchslohn jedoch entsprechend selten überschritten. Der
potentielle Beschäftigungseffekt ist mithin gering. Mit groß-
zügig ausgestalteten, flächendeckenden Kombilohnmodel-
len lassen sich dagegen zwar merkliche Beschäftigungsef-
fekte erzeugen; die Förderung ist aber ineffizient, weil Mit-
nahme und eventuell Drehtüreffekte zu hohen Kosten füh-
ren. Im Ergebnis liegen die Aufwendungen für jeden neu in
den Arbeitsmarkt eintretenden Beschäftigten um ein Vielfa-
ches über dem von diesen Beschäftigten zu erzielenden
Markteinkommen.

Dieser Diagnose widerspricht nicht, dass Ex-ante-Simula-
tionen einigen Kombilohnmodellen, etwa den Konzepten
des Sachverständigenrats und des ifo Instituts, eine relativ
hohe Beschäftigungswirksamkeit bei geringen Kosten be-
scheinigen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich nämlich,
dass die Beschäftigungswirkung größtenteils nicht auf den
Kombilohn, sondern auf die in diesen Modellen zugleich vor-
gesehene Absenkung der sozialen Grundsicherung zurück-
geht. Offensichtlich lässt sich ein ausreichender Abstand
zwischen Transfer- und Markteinkommen bei gegebenen
Löhnen auch dadurch erreichen, dass das Niveau der Grund-
sicherung verschlechtert wird. Eine substanzielle Kürzung
des sozialen Sicherungsniveaus dürfte aber politisch auf
kaum zu überwindende Hürden stoßen.

Das knappe Fazit muss also lauten: Kombilohnmodelle sind
entweder unwirksam, unfinanzierbar oder politisch nicht
durchsetzbar.

Workfare als Ausweg

Statt Kombilöhnen bietet sich an, die soziale Transferleis-
tung bei erwerbsfähigen Hilfeempfängern grundsätzlich an
eine Gegenleistung in Form von Arbeit zu koppeln. Dieses
als Workfare bekannte Prinzip wurde ursprünglich als sozi-
alpolitisches Instrument in den USA eingeführt, um dem Pro-
blem der working poor zu begegnen. Im Kontext des deut-
schen Sozialsystems würde Workfare die Anreize, eine ge-
ring entlohnte Marktarbeit anzunehmen, entscheidend ver-
bessern.

Wer gezwungen ist, das Transfereinkommen zur sozialen
Grundsicherung durch eine Gegenleistung in Form sozial
nützlicher Tätigkeit zu erzielen, wird bereit sein, Tätigkeiten
am freien Markt auch dann anzunehmen, wenn sie bei glei-
chem Zeitaufwand nur geringfügig mehr einbringen als das
Grundsicherungsniveau. Das Workfare-Modell senkt daher
den Anspruchslohn stark ab. Im Prinzip sinkt er auf das Ni-
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veau der Grundsicherung, was bei Alleinstehenden einem
Bruttostundenlohn von rund 5 € entspricht. In der Konse-
quenz können Arbeitgeber niedrig produktive Arbeitsplätze
anbieten und besetzen, für die Transferempfänger aufgrund
ihres individuellen Nutzenkalküls bisher nicht zur Verfügung
stehen.

Workfare kann völlig auf eine ergänzende finanzielle Förde-
rung niedriger Einkommen in Form von Kombilöhnen ver-
zichten. Ein willkommener Nebeneffekt ist, dass den Hilfe-
empfängern durch die Verpflichtung auf sozial nützliche Tä-
tigkeiten die Möglichkeit zur Schwarzarbeit genommen wird.
Der wichtigste Vorteil ist jedoch, dass eine deutliche Ent-
lastung der Sozialkassen erreicht wird, ohne das Niveau
der sozialen Grundsicherung für erwerbsfähige Hilfeemp-
fänger, die zur Aufnahme einer sozial nützlichen Tätigkeit be-
reit sind, anzutasten. Das Workfare-Prinzip stellt das heuti-
ge Niveau der Grundsicherung ausdrücklich nicht in Frage,
sondern leistet einen Beitrag zu seinem Fortbestand durch
Konzentration auf die tatsächlich Bedürftigen.

Workfare und Ein-Euro-Jobs

Die mit der Hartz-Reform eingeführten Arbeitsgelegen-
heiten (Ein-Euro-Jobs) enthalten im Kern bereits den
Workfare-Gedanken. Er hat bislang jedoch kaum Wirkung
entfaltet.

Zum einen wird das neue Instrument von den Sozialbehör-
den nur sehr zurückhaltend eingesetzt. Die Arbeitsgelegen-
heiten werden vor allem denjenigen angeboten, die freiwil-
lig einen Ein-Euro-Job übernehmen wollen. Bei Freiwillig-
keit der Arbeitsgelegenheiten werden jedoch erwerbsfähi-
ge Hilfeempfänger, die am Markt ein Einkommen oberhalb
der Grundsicherung erzielen könnten, systematisch verfehlt.
Diese Praxis wird durch richterliche Entscheidungen gegen
einen breiteren Einsatz des Instruments der Arbeitsgelegen-
heiten im Sinne von Workfare gestützt.

Zum anderen wird das Angebot der Arbeitsgelegenheiten
durch die Kombination von sozialer Grundsicherung und
geringfügiger Beschäftigung ausgehebelt, wie die steigen-
de Zahl von ALG-II-Beziehern, die nebenher in geringem
Umfang erwerbstätig sind (»Aufstocker«), zeigt. Erstens
können sich ALG-II-Bezieher der Zumutung der Verpflich-
tung zur Annahme eines Ein-Euro-Jobs vollständig ent-
ziehen, indem sie eine Beschäftigung am Markt in gerin-
gem Umfang nachweisen. Zweitens liegt das verfügbare
Einkommen mit einer geringfügigen Beschäftigung durch
großzügige Regeln zur Einkommensanrechnung oberhalb
des Einkommens in der Arbeitsgelegenheit. Es existiert
also de facto ein Kombilohn, der Teilzeittätigkeit gegenüber
einer unsubventionierten Vollzeittätigkeit fördert. Wenn das
Workfare-Prinzip funktionieren soll, muss der Sozialstaat

aber auf die Förderung marginaler Beschäftigung von Hilfe-
empfängern verzichten.

Workfare ist praktikabel

Simuliert man die Wirkung des Workfare-Konzepts mit Hil-
fe eines empirischen Arbeitsangebotsmodells, ergibt sich
für Deutschland ein Anstieg der Erwerbsbeteiligung um
1,1 Mill. Personen. Danach können von den erwerbsfähigen
Hilfeempfängern etwa 800 000 ein monatliches Marktein-
kommen oberhalb der sozialen Grundsicherung erzielen. Sie
werden sich deshalb um eine Tätigkeit auf dem regulären
Arbeitsmarkt bemühen. 300 000 Personen nehmen dage-
gen das Angebot einer sozial nützlichen Tätigkeit wahr, da
ihre Produktivität nicht ausreicht, um ein Markteinkommen
zu erzielen, das höher ist als das Transfereinkommen.

Weil die Wiederbelebung des regulären Arbeitsmarkts für
Geringqualifizierte Zeit braucht, müsste in der Übergangs-
phase allerdings eine höhere Zahl sozial nützlicher Tätig-
keiten zur Verfügung stehen, um das Workfare-Prinzip
glaubwürdig umzusetzen. Auch darüber hinaus wäre ei-
ne größere Zahl dieser Arbeitsplätze erforderlich, um der
Fluktuation bei den Transferempfängern Rechnung zu tra-
gen. Alles in allem dürften langfristig aber kaum mehr so-
zial nützliche Arbeitsplätze benötigt werden, als heute Ar-
beitsgelegenheiten und sonstige Beschäftigungsmaßnah-
men existieren.

Dennoch muss vor der Einführung von Workfare die Frage
beantwortet werden, wie die erforderliche Anzahl der für
die erwerbsfähigen Hilfeempfänger bereit zu haltenden Ar-
beitsgelegenheiten geschaffen werden kann. In der öffent-
lichen Diskussion über das Workfare-Konzept wird hier meist
davon ausgegangen, dass die entsprechenden Arbeits-
plätze von den Kommunen kommen. Die kommunale Schaf-
fung von Arbeitsgelegenheiten ist aber durchaus kritisch. Es
könnte zu Verdrängungseffekten am regulären Arbeitsmarkt
kommen. Es ist für die Kommunen schwierig, in ihrem Be-
reich eine ausreichende Zahl von Arbeitsplätzen zu finden,
die nicht in Konkurrenz zu privaten Anbietern treten.

Allerdings sind mögliche Verdrängungseffekte durch geschaf-
fene Arbeitsgelegenheiten grundsätzlich kein ausreichendes
Argument gegen das Workfare-Konzept. Die Frage muss ei-
gentlich lauten, ob die bei Workfare verbundenen Verdrän-
gungseffekte größer sind als im derzeitigen sozialen Siche-
rungssystem. Auch das heutige System hat nämlich mas-
sive Wirkungen auf den regulären Arbeitsmarkt. Dies zeigt
sich etwa am dramatischen Rückgang der Zahl sozialversi-
cherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse zwischen
2001 und 2005. Verdrängungseffekte ließen sich letztlich nur
vollständig vermeiden, indem die soziale Grundsicherung
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völlig abgeschafft wird. Dies wäre aber weder politisch durch-
setzbar noch ökonomisch sinnvoll.

In der kommunalen Praxis sind bereits durchaus wirksame
Mechanismen etabliert, um Verdrängungseffekte durch öf-
fentliche Arbeitsgelegenheiten so weit wie möglich zu re-
duzieren. An dieser Feststellung ändern auch die immer
wieder vorgebrachten Negativbeispiele nichts. Trotzdem
sollte bei einer konsequenten Umsetzung des Workfare-
Prinzips verstärkt der private Sektor zur Schaffung einer
ausreichenden Zahl von Arbeitsgelegenheiten herangezo-
gen werden.

Private Unternehmen und private Haushalte könnten das
Recht erhalten, Grundsicherungsempfänger zu einem
Lohn unterhalb des Transferanspruchs Vollzeit zu beschäf-
tigen. Der jeweils gezahlte Lohn würde mit öffentlichen Mit-
teln so aufgestockt, dass die Leistungsbezieher ein Ein-
kommen exakt auf dem Niveau der Grundsicherung er-
halten. Hierbei ergibt sich allerdings das Problem, dass
Arbeitgeber einen Anreiz haben, den Lohn für Arbeiten,
deren Marktwert bei Vollzeittätigkeit unter dem Niveau der
Grundsicherung liegt, zu Lasten der öffentlichen Kassen
zu drücken. Dieses Problem lässt sich aber durch ein
marktgerechtes Verfahren zur Zuteilung des Rechts zur
Beschäftigung von Empfängern der sozialen Grundsiche-
rung effizient lösen.

Ein geeignetes Zuteilungsverfahren wäre die geschlossene
Auktion nach Höchstpreis. Hierbei würden private Arbeitge-
ber den Kommunen zunächst ein nicht-öffentliches Arbeits-
platzangebot mit dem vorgesehenen Lohn unterbreiten.
Nach Abschluss der Auktion kämen so viele Gebote in der
Reihenfolge des Lohns – beginnend mit dem höchsten An-
gebot – zum Zuge, wie Arbeitsgelegenheiten für Hilfeemp-
fänger benötigt werden. Auf diesem Weg riskieren Arbeit-
geber, die den Lohn in der Arbeitsgelegenheit unter den
tatsächlichen Marktwert drücken wollen, bei der Auktion leer
auszugehen. Ein Konkurrent könnte ein höheres Lohngebot
abgeben, um den Arbeitsplatz besetzen zu können. Im Er-
gebnis würde für jede Tätigkeit ein marktgerechter Lohn
gezahlt, der mindestens dem Lohn in der Schwarzarbeit ent-
spricht. Da die Arbeitsgelegenheiten nach einem marktmä-
ßigen Verfahren und nicht durch Zuteilung geschaffen wer-
den, sind Verdrängungseffekte nahezu ausgeschlossen. We-
niger präzise und daher anfälliger für Verdrängungseffekte
wäre die Lohnfestsetzung durch kommunale Dienstleistungs-
agenturen. Diese dürften aber in der Praxis weniger Vorbe-
halte auslösen als das Instrument der Auktion.

Workfare ist gerecht

Für die praktische Umsetzung ist die politische Akzeptanz
von entscheidender Bedeutung. Hier weist das Workfa-

re-Konzept einen klaren Vorteil gegenüber Vorschlägen
auf, die eine Absenkung der Grundsicherung vorsehen.
Workfare wird überdies von einer breiten Mehrheit der Be-
völkerung als gerecht empfunden. Diese Erkenntnis baut
auf dem Reziprozitätsgedanken auf. Die meisten Men-
schen sind reziprok. Sie erleben unkooperatives Verhal-
ten als unfair, kooperatives Verhalten dagegen als fair. Sie
sind bereit, unfaires Verhalten zu sanktionieren und faires
Verhalten zu belohnen, selbst wenn dies mit Kosten ver-
bunden ist. 

Wer soziale Leistungen ohne Gegenleistung in Anspruch
nimmt, obwohl er zu einer solchen Gegenleistung in der
Lage wäre, bürdet der Solidargemeinschaft negative ex-
terne Effekte in Form von Kosten auf. Es handelt sich da-
bei um eine Störung der Gegenseitigkeit, die als unko-
operativ und unfair wahrgenommen wird. Die Gegenleis-
tung stellt somit die Gegenseitigkeit wieder her und wird
deshalb als fair und gerecht empfunden. Sie erfüllt dabei
eine Doppelfunktion, da sie ganz nebenbei einen Test auf
die Kooperationsbereitschaft der Hilfebedürftigen darstellt.
Wer sich der Gegenleistung ohne substantiellen Grund ent-
zieht, gibt sich als unkooperativ zu erkennen und verwirkt
damit auch das Recht auf die Unterstützung durch die
Solidargemeinschaft. 

Inzwischen liegen zahlreiche empirische Studien vor, die
die Relevanz des Reziprozitätsphänomens eindrucksvoll be-
legen. So wurde beispielsweise mit Hilfe eines Feldexperi-
ments nachgewiesen, dass die Spendenbereitschaft steigt,
wenn der Spendensammler seine Bitte um Unterstützung
mit einem kleinen Präsent verbindet (vgl. Falk 2007). Je wert-
voller dieses Präsent ausfällt, desto größer ist die Spen-
denbereitschaft. Hierbei handelt es sich um positive Rezi-
prozität. Sie besteht in der positiven Erwiderung einer Zu-
wendung durch einen anderen. Daneben gibt es auch ne-
gative Reziprozität, die darin besteht, unkooperatives oder
unfreundliches Verhalten zu sanktionieren. So lässt sich bei-
spielsweise mit Hilfe von Laborexperimenten zeigen, dass
Menschen unkooperatives Verhalten bestrafen, selbst wenn
es für den Bestrafenden mit Kosten verbunden ist (vgl. Fehr
und Gächter 2000). In einer groß angelegten Befragung im
Rahmen des Sozioökonomischen Panels (SOEP) haben
Dohmen, Falk, Huffman und Sunde (2006) erstmalig die Be-
deutung und Determinanten von Reziprozität auf einer re-
präsentativen Basis erforscht. Eine überwältigende Mehr-
heit der Befragten äußert sich zustimmend zur Bereitschaft,
sich positiv oder negativ reziprok zu verhalten.

Um die politische Akzeptanz von Workfare direkt zu über-
prüfen, haben Falk, Huffman und Mierendorff (2006) ein La-
borexperiment durchgeführt, bei dem die Probanden vor die
Alternativen Workfare und eine gegenleistungsfreie Form der
Grundsicherung gestellt wurden. Bei dem Experiment soll-
ten die Probanden Arbeiten verrichten, für die sie nach Stück-
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zahl entlohnt wurden. Bevor sie damit beginnen konnten,
wurden sie in Dreiergruppen eingeteilt und jede Gruppe mit
der Entscheidung konfrontiert, wie sie damit umgehen wür-
de, wenn eines der Gruppenmitglieder »arbeitslos« würde.
In diesem Fall mussten die Arbeitenden einen Teil ihres Ein-
kommens für die Alimentierung des Arbeitslosen aufwen-
den. Zur Entscheidung stand zum einen die Option, dass
das arbeitslose Mitglied ohne Verpflichtung zur Gegenleis-
tung alimentiert wurde, und zum anderen die Option, die-
sem eine – wenn auch reduzierte – Arbeitspflicht aufzuerle-
gen. Für die Arbeitenden hatte die Wahl der Option weder
einen besonderen finanziellen Vorteil noch einen besonde-
ren finanziellen Nachteil. Für den Arbeitslosen war mit der
Arbeitspflicht ebenfalls kein finanzieller Vorteil verbunden.
Trotzdem entschieden sich alle Gruppen mit überwältigen-
der Mehrheit für die Option mit der Arbeitspflicht. 

Das Ergebnis des Laborexperiments ist auch deshalb von
großer Bedeutung, weil die Probanden im Experiment die
Entscheidung über die Arbeitspflicht zu einem Zeitpunkt tra-
fen, bei dem sie noch nicht wussten, wie sie selbst davon
betroffen sein würden. Mit anderen Worten gelingt es im
Experiment, die Teilnehmer zur Offenbarung »objektiver« Ge-
rechtigkeitsvorstellungen zu bewegen, ganz im Sinne des
Rawl’schen Schleiers der Ungewissheit.

Dass in der öffentlichen Diskussion um Workfare häufig an-
ders argumentiert wird, dürfte aber nicht nur etwas mit per-
sönlicher Betroffenheit zu tun haben, sondern auch mit der
Intransparenz der Zahlungsströme und damit der externen
Effekte. Nicht zuletzt spielen hier auch sachfremde Interes-
sen eine gewichtige Rolle. Insbesondere von gewerkschaft-
licher Seite wird das Workfare-Konzept abgelehnt, weil ein
allgemeiner Anstieg des Drucks auf die Löhne befürchtet
wird. Dass ein gerechtes Sicherungssystem zu einer mas-
siven Entlastung der Arbeitseinkommen von Lohnneben-
kosten führen würde, weil aus Leistungsbeziehern wieder
Steuer- und Beitragszahler würden, wird an dieser Stelle
leider allzu häufig übersehen. Hier besteht nach wie vor ein
massives Vermittlungsproblem, dessen sich vor allem die
Politik endlich annehmen sollte.
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Einstellungsgutscheine effektiver als
Kombilöhne

In jüngster Zeit wurde eine Vielzahl von Kombilohnvorschlä-
gen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gemacht (vgl. z.B.
Sinn et al. 2006; Sachverständigenrat 2006). Diese sollen
Abhilfe bei der persistenten Langzeitarbeitslosigkeit und den
hohen Arbeitslosenraten bei Niedrigqualifizierten schaffen.
In einer Studie analysieren wir die Auswirkungen verschie-
dener Kombilohnmaßnahmen auf die Beschäftigung, die
Einkommensverteilung und den Staatshaushalt in Deutsch-
land (vgl. Brown, Merkl und Snower 2006). Die Studie kommt
zum Ergebnis, dass die üblicherweise diskutierten Kombi-
lohnmodelle (dauerhafte Lohnsubventionen für Niedrigver-
diener) weder ein effektives Instrument zur Schaffung von
Beschäftigung in Deutschland noch das beste Instrument
zur Bekämpfung der Einkommensungleichheit sind. Einstel-
lungsgutscheine (befristete Lohnsubventionen für Neuein-
stellungen) für Langzeitarbeitslose oder niedrig qualifizierte
Arbeitnehmer sind weitaus wirkungsvoller.
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